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Beispielhafte Liste von Stoffen, die zum Bezug des NawaRo-Bonus berechtigen       
(Diese Liste ist nicht rechtsverbindlich und nicht vollständig) 

Stand Januar 2005 
 
Quelle:  Fachverband Biogas e.V. in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), 
Institut für Agrarökonomie, München 

Positivliste Negativliste 
Kot und/oder Harn 

Kot und/oder Harn einschließlich Einstreu von 
Nutztieren, vom eigenen landwirtschaftlichen 
Betrieb oder von anderen landwirtschaftlichen 
Betrieben, sofern nach Ansicht der zuständigen 
Behörden keine Gefahr der Verbreitung einer 
schweren übertragbaren Krankheit besteht. 

Nutztiere sind Tiere die von Menschen gehalten, 
gemästet oder gezüchtet und zur Erzeugung von 
Lebensmitteln (wie Fleisch, Milch und Eiern) oder 
zur Gewinnung von Wolle, Pelzen, Federn, Häuten 
oder anderen Erzeugnissen tierischen Ursprungs 
genutzt werden. 

Nutztiere sind dementsprechend: 

Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Geflügel, ...  

Kot und/oder Harn einschließlich Einstreu von 
Heimtieren. 
 
Heimtiere sind Tiere von Arten, die normalerweise 
von Menschen zu anderen Zwecken als zu 
landwirtschaftlichen Nutzzwecken gefüttert und 
gehalten, jedoch nicht verzehrt werden. 
 
Heimtiere sind dementsprechend: 
Pferde, Zoo- und Zirkustiere, ... 

Schlempe 

Schlempe aus einer landwirtschaftlichen Brennerei, 
für die nach § 25 des Gesetzes über das 
Branntweinmonopol keine anderweitige 
Verwertungspflicht besteht.  

Landwirtschaftliche Brennereien können als 
Einzelbrennerei oder als Gemeinschaftsbrennerei 
betrieben werden. 

Eine Einzelbrennerei muss folgende Bedingungen 
erfüllen: 
- Die Brennerei muss mit einem landwirtschaftlichen 

Betrieb verbunden sein (Brennereiwirtschaft). 
Brennerei und Landwirtschaft müssen für Rechnung 
desselben Besitzers betrieben werden. 

- In der Brennerei dürfen nur Kartoffeln und Getreide 
verarbeitet werden. 

- Die Rückstände des Brennereibetriebes müssen 
restlos an das Vieh der Brennereiwirtschaft verfüttert 
werden. Aller Dünger, der während der 
Schlempefütterung anfällt, muss auf den 
Grundstücken der Brennereiwirtschaft verwendet 
werden. Die Verpflichtung zur Schlempe- und 
Düngerverwertung entfällt, wenn in der Brennerei 
während des Betriebsjahres überwiegend Rohstoffe 
verarbeitet werden, die selbstgewonnen sind.  

Für Gemeinschaftsbrennereien gelten sinngemäß 
dieselben Bedingungen. 

Schlempe aus nicht landwirtschaftlichen 
Brennereien und Bioethanolfabriken. 
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Pflanzen oder Pflanzenbestandteile,  
die in landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Betrieben anfallen  

Ganzpflanzen, die keiner weiteren als der zur Ernte, 
Konservierung oder Nutzung in der Biomasseanlage 
erfolgten Aufbereitung oder Veränderung 
unterzogen wurden.  
 
In Form von Grüngut, Silage oder Trockengut 
können dies sein: 
Der Aufwuchs von Wiesen und Weiden, 
Ackerfutterpflanzen einschließlich als Ganzpflanzen 
geerntete Getreide, Ölsaaten oder Leguminosen, ... 
Nicht aufbereitete Gemüse, Heil- und 
Gewürzpflanzen, Schnittblumen, ... 

Ganzpflanzen, die einer weiteren als der zur Ernte, 
Konservierung oder Nutzung in der 
Biomasseanlage erfolgten Aufbereitung oder 
Veränderung unterzogen wurden. 
 
Beispiele dafür sind: 
Gemüse, Heil- und Gewürzpflanzen, 
Schnittblumen, die zur weiteren Vermarktung 
getrocknet wurden, aussortierte Kartoffeln. 

Pflanzenbestandteile, die keiner weiteren als der zur 
Ernte, Konservierung oder Nutzung in der 
Biomasseanlage erfolgten Aufbereitung oder 
Veränderung unterzogen wurden.  
 
In Form von Grüngut, Silage oder Trockengut 
können dies sein: 
Körner, Samen, Corn-Cob-Mix , Knollen, Rüben, 
Obst, Gemüse, .... 
Kartoffelkraut, Rübenblätter, Stroh, .... 

Pflanzenbestandteile, die einer weiteren als der zur 
Ernte, Konservierung oder Nutzung in der 
Biomasseanlage erfolgten Aufbereitung oder 
Veränderung unterzogen wurden. 
 
Beispiele dafür sind:  
Getreideabputz, Rübenkleinteile und 
Rübenschnitzel als Nebenprodukt der 
Zuckerproduktion, Gemüseabputz, 
Kartoffelschalen, Pülpe, Treber, Trester, 
Presskuchen, Extraktionsschrote ...  

Pflanzen oder Pflanzenbestandteile,  
die im Rahmen der Landschaftspflege anfallen 

(auch bei Gemeinden o.ä.) 
Beispiele sind Grünschnitt aus der 
Landschaftspflege, kommunaler Grasschnitt, 
Grünschnitt von Golf- und Sportplätzen sowie 
Privatgärten, u.ä.. 

 

 
 


